
4.5 
SATZUNG 

der Gemeinde Elsdorf 
über die Erhebung von Abwassergebühren 

und Aufwand- bzw. Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse 
vom 02.12.2008 1) 2)3) 

 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 380), der §§ 1, 
2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW 1969, S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 
II des Gesetzes vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 8) und des § 65 des Wassergeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. Juni 1995 (GV. NRW 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW 2007, S. 708 ff.) hat der Rat der Gemeinde Elsdorf in 
seiner Sitzung am 18. 11. 2008 die folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage 

 
(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde Abwas-

sergebühren und Aufwand- bzw. Kostenersatz für Grundstücksanschlussleitungen 
nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen. 

 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Elsdorf  vom 11. 

07. 1996 stellt die Gemeinde zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet 
und zum Zweck der Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwas-
serbeseitigung anfallenden Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öffentliche 
Einrichtung zur Verfügung (gemeindliche Abwasseranlagen). Hierzu gehören der ge-
samte Bestand an personellen und sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind, einschließlich der Aufwendungen des Erftver-
bandes, der für die Gemeinde die Abwasserreinigung betreibt. 

 
(3) Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftliche Ein-

heit, die auch bei der Bemessung der Abwassergebühren zugrunde gelegt wird. 
 

 
§ 2 

Abwassergebühren 
 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde 

nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW Abwassergebühren (Benutzungsgebühren) zur De-
ckung der Kosten i. S. d. § 6 Abs. 2 KAG NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 
KAG NRW. 

________________ 
1) In der Fassung der 1. Änderung vom 12.02.2009 (§ 5 Abs. 6 ) 
2) In der Fassung der 2. Änderung vom 29.07.2009 (§ 19) 
3) In der Fassung der 3. Änderung vom 25.11.2009 (§§ 4 Abs. 10 & 5 Abs. 8) 



 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 65 LWG NRW eingerechnet: 
 - die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde 

(§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW) 
 

 - die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser 
(§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2  i. V. m. § 64 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW), 
 

 - die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Gemeinde 
umgelegt wird (§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LWG NRW). 
 

 
(3) Die Abwassergebühr ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG 

NRW) 
 
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1)  Die Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von Schmutz- 

und Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, 
Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von Klärschlamm im Zusammen-
hang mit der Beseitigung des Abwassers). 

 
(2) Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 4). 
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich auf der Grundlage der Quadratmeter 

der bebauten/überbauten und/oder versiegelten Fläche auf den angeschlossenen 
Grundstücken, von denen Niederschlagswasser abflusswirksam in die gemeindliche 
Abwasseranlage gelangen kann (§ 5). 

 
 
 

§ 4 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und gewerbli-

chen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den angeschlosse-
nen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Kubikmeter (m³) 
Schmutzwasser. 

 
(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der örtlichen Wasserversorgungsanlage bezo-

gene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 4) und die aus privaten Wasserversorgungsanla-
gen (z. B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) gewonnene Wasser-
menge (§ 4 Abs. 5), abzüglich der auf dem Grundstück nachweisbar verbrauchten 
und zurückgehaltenen Frischwassermengen, die nicht in die gemeindliche Abwasser-
anlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 6). 

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wasserzähler ermit-

telt. Bei dem aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogenem Wasser gilt 
die mit dem Wasserzähler gemessene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat der 
Wasserzähler nicht ordnungsgemäß funktioniert, so wird die Verbrauchsmenge  von 
der Gemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. 

 



(4) Wird Wasser von örtlichen Wasserversorgungsunternehmen bezogen, ist grundsätz-
lich von dem Verbrauch auszugehen, den das Versorgungsunternehmen im Vorjahr 
der Wasserabrechnung zugrunde gelegt hat. In allen Fällen werden die Wasserzähler 
je nach Ortsteilen verschieden, in den Monaten Januar bis einschließlich Dezember 
des Vorjahres abgelesen. Der Abrechnungszeitraum des Wasserversorgungsunter-
nehmens beträgt  in der Regel 12 Monate. Beginnt die Gebührenpflicht während ei-
nes Kalenderjahres, wird bis zur Bekanntgabe des Frischwasserverbrauches für ei-
nen vollen Abrechnungszeitraum durch das Wasserversorgungsunternehmen ein 
Pauschbetrag als Gebührenvorauszahlung erhoben. Der Pauschbetrag wird nach der 
Anzahl der das Grundstück bewohnenden Personen berechnet. Hierbei wird je Per-
son und Monat 3 m³ Frischwasserverbrauch in Ansatz gebracht. Bei gewerblichen 
Betrieben wird der Pauschbetrag unter Berücksichtigung der Betriebsverhältnisse in 
Absprache mit dem Eigentümer bzw. Betriebsinhaber festgesetzt. Nach Bekanntgabe 
des Frischwasserverbrauchs für den ersten vollen Abrechnungszeitraum durch das 
Wasserversorgungsunternehmen wird die endgültige Abwassergebühr rückwirkend 
ab Entstehung der Gebührenpflicht festgesetzt. Die geleisteten Vorauszahlungen 
werden auf die endgültige Abwassergebühr angerechnet. 

 
(5) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z. B. privaten Brun-

nen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Mengennach-
weis durch einen auf seine Kosten eingebauten und ordnungsgemäß funktionieren-
den Wasserzähler zu führen. Der Nachweis über den ordnungsgemäß funktionieren-
den Wasserzähler obliegt dem Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der 
Einbau eines solchen Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde berechtigt, 
die aus diesen Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z. B. auf der 
Grundlage der durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen 
oder auf der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe 
oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet). Eine 
Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht ordnungsgemäß funktioniert. 

 
(6) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück nach-

weisbar verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen abgezogen. Von dem 
Abzug sind Wassermengen bis zu 15 m³ jährlich ausgeschlossen (Bagatellgrenze). 
Der Nachweis der verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen obliegt den 
Gebührenpflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist verpflichtet, den Nachweis der ver-
brauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen durch einen auf seine Kosten ein-
gebauten ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler zu führen. Der Nachweis 
über den ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler obliegt dem Gebühren-
pflichtigen. Ist der Einbau eines Wasserzählers im Einzelfall nicht zumutbar, so hat 
der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen zu führen, aus 
denen sich insbesondere ergibt, aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wasser-
mengen der gemeindlichen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie 
groß diese Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet 
sein, der Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückge-
haltenen Wassermengen durchzuführen. Soweit der Gebührenpflichtige aus diesem 
Grund mittels eines speziellen Gutachtens den Nachweis erbringen will, hat er die gu-
tachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der Vorgehensweise und vom zeitlichen 
Ablauf vorher mit der Gemeinde abzustimmen. 

 
(7) Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Großviehhaltung wird die Wassermenge um 12 

m³/Jahr für jedes Stück Großvieh herabgesetzt; maßgebend ist der durchschnittliche 
Viehbestand während des Frischwasserablesezeitraumes. Für das zur Unkraut- und 
Schädlingsbekämpfung verbrauchte Frischwasser werden je ha Betriebsgröße 2 m³ 
Frischwasser abgezogen. Für die in den Sätzen 1 und 2 bezeichneten nicht eingelei-
teten Wassermengen gilt Absatz 6 entsprechend. 

 



(8) Bei den in Folge eines Wasserrohrbruches der Abwasseranlage nicht zugeführten 
Wassermengen werden für die Gebührenfestsetzung die Durchschnittsverbräuche 
der letzten drei vorangegangenen Erhebungszeiträume, mindestens aber der 
Verbrauch des vorjährigen Erhebungszeitraumes, zugrunde gelegt. Gleiches gilt auch 
für die Festsetzungen der Vorausleistungen. 

 
(9) Auf die Benutzung nach den Abs. 1 bis 5 werden mit Abgabenbescheid Vorausleis-

tungen nach § 6 Abs. 4 KAG NRW auf der Grundlage der Wassermenge der Vorjahre 
erhoben. 

 
(10) Die Gebühr beträgt je Kubikmeter Schmutzwasser   3,68 €.  
 
 
 

§ 5 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die Quadratme-

terzahl der bebauten/überbauten und/oder befestigten Grundstücksfläche, von denen 
Niederschlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden abflusswirksam 
in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene 
Zuleitung liegt insbesondere vor, wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen 
oberirdisch aufgrund des Gefälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwas-
seranlage gelangen kann. Zu den befestigten Flächen gehören auch solche, die aus 
Sicker-/Öko-Pflaster, Rasengittersteinen u. ä. hergestellt sind. Nicht abfluss-wirksam 
sind in aller Regel befestigte Flächen, wie Terrassen, Gartenwege, Gartenhäuser. 

 
(2) Die bebauten/überbauten und/oder befestigten Flächen werden im Wege der Luft-

bildauswertung und durch Selbstveranlagung von den Eigentümern der angeschlos-
senen Grundstücke ermittelt. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, auf Anforde-
rung die von der Gemeinde ermittelte und vorgelegte Quadratmeterzahl der bebau-
ten/überbauten und/oder befestigten Fläche auf seinem Grundstück zu überprüfen 
und Unstimmigkeiten mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Soweit erforderlich, kann die 
Gemeinde die Vorlage weiterer Unterlagen fordern. Kommt der Grundstückseigentü-
mer seiner Mitwirkungspflicht nicht oder nicht rechtzeitig nach, wird die bebau-
te/überbaute und/oder befestigte Fläche von der Gemeinde festgelegt. 

 
(3) Ein Abschlag von 50 % der angeschlossenen Fläche wird gewährt für Flächen, die für 

bestimmte Zwecke genutzte, ausreichend große Regenwasser-rückhalte- und             
–auffanganlagen (Löschwasserteiche u. a.) mit und ohne Versickerung und mit Über-
lauf (Notüberlauf) in die öffentliche Abwasseranlage speisen. Voraussetzung ist, dass 
das hierin gesammelte Regenwasser zu einer Nutzung entnommen wird, die eine 
Einleitung des Regenwassers in die öffentliche Abwasseranlage zumindest ganz ü-
berwiegend ausschließt. Von dieser Regelung sind Regenwasserauffangbehälter 
(Zisternen, Wasserfässer usw.), die vornehmlich der Gartenbewässerung dienen, 
ausgeschlossen. 

 
(4) Flächen, die aufgrund einer gültigen wasserrechtlichen Erlaubnis nicht an die Abwas-

seranlage angeschlossen sind, entfallen bei der Ermittlung der abflusswirksamen Flä-
che nach Abs. (1). 

 
(5) Das Auffangen oder Zurückhalten von Niederschlagswasser zum Zwecke der Gar-

tenbewässerung ist zulässig. Bebaute/überbaute und/oder befestigte Flächen, an die 
Regenauffanganlagen, Zisternen, Wasserfässer u. ä. angeschlossen sind, reduzieren 
die abflusswirksame Fläche eines Grundstücks nicht. Die Regelungen nach Abs. (3 
c)) finden keine Anwendung. 



 
(6) Für die anfallenden, der öffentliche Abwasseranlage zugeleiteten Schmutzwasser-

mengen (z. B. aus der Verwendung als Wasch- oder Toilettenspülwasser) reduziert 
sich auf Antrag die angeschlossene bebaute/überbaute Fläche um einen m² je 1.000 
Liter, der aus der Regenwassernutzungsanlage entnommen und nach Gebrauch als 
Schmutz wasser eingeleitet wird. 

 
(7) Wird die Größe der bebauten/überbauten und/oder befestigten Fläche verändert, so 

hat der Grundstückseigentümer dies der Gemeinde innerhalb eines Monats nach Ab-
schluss der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt § 5 Abs. 2 ent-
sprechend. Die veränderte Größe der bebauten/überbauten und/oder versiegelten 
Fläche wird mit dem 1. Tag des folgenden Monats berücksichtigt, nach dem die Än-
derungsanzeige durch den Gebührenpflichtigen der Gemeinde zugegangen ist. 

 
(8) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter/überbauter und/oder befestigter 

Fläche i. S. d. Abs. 1   0,80 €. 
  
 
 

§ 6 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der be-

triebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt die 

Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasseranlage. 

Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benutzungsgebühr bis 
zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung erfolgt. 

 
 
 

§ 7 
Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtige sind 
 
 a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erbbau-

berechtigte, 
 

 b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich berechtigt ist. 
 

 Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom Beginn 

des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung im Grundbuch 
folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Eigentums- bzw. Nut-
zungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Gemeinde innerhalb eines 
Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzuteilen. 

 
 
 
 



§ 8 
Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbeschei-

des fällig. Die Gebühren können zusammen mit anderen Abgaben erhoben werden. 
  
(2) Die Abrechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zähleinrichtungen 

erfolgt einmal jährlich, und zwar zum Jahresbeginn für das abgelaufene Kalenderjahr. 
Soweit erforderlich, kann sich die Gemeinde hierbei der Mitarbeit der Gebührenpflich-
tigen bedienen. 

 
 

§ 9 
Abschlagszahlungen 

 
Die Gemeinde erhebt am 15. 02., 15. 05., 15. 08. und 15. 11. eines jeden Kalenderjahres 
Abschlagszahlungen i.H.v. ¼ des Betrages, der mit dem Gebührenbescheid festgelegten 
Jahres-Abwassergebühr. Die Gebühr entsteht am 01.01. des jeweiligen Kalenderjahres. 

 
 

 
§ 10 

Aufwand- bzw. Kostenersatz für Grundstücksanschluss leitungen 
 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie 

die Kosten für die Unterhaltung einer Grundstücksanschlussleitung an die gemeindli-
che Abwasseranlage sind der Gemeinde nach § 10 Abs. 1 KAG NRW zu ersetzen. 

 
(2) Der Ersatzanspruch entsteht auch für Pumpstationen bei Druckentwässerungssyste-

men. 
  
(3) Grundstücksanschluss ist die leitungsmäßige Verbindung von dem Hauptkanal in der 

Straße bis zur Grundstücksgrenze.  
 
 
 

§ 11 
Ermittlung des Ersatzanspruchs 

 
(1) Der Aufwand für die Herstellung und Erneuerung einer Anschlussleitung wird nach 

Einheitssätzen ermittelt. Dabei gelten Abwasserleitungen, die nicht in der Mitte der 
Straße verlaufen, als in der Straßenmitte verlaufend. Der Einheitssatz beträgt je Me-
ter Anschlussleitung, gemessen von der Straßenmitte bis zur Grundstücksgrenze, 
höchstens jedoch bis zu 7 Metern: 

 
 a) bei Grundstücken, die gleichzeitig mit der Neuverlegung  

von Haupt und Nebensammlern hergestellt werden,   170,00 € 
 

 b) bei Grundstücken, die auf Antrag hergestellt werden  610,00 €. 
 

 Erhält ein Grundstück mehrere Anschlussleitungen, so wird der Ersatzanspruch für 
jede Leitung berechnet. 

 



(2) Der Aufwand für die Veränderung und Beseitigung sowie die Kosten für die Unterhal-
tung der Anschlussleitungen sind in der tatsächlich geleisteten Höhe zu ersetzen. 

 
 
 

§ 12 
Entstehung des Ersatzanspruchs 

 
Der Ersatzanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung der Anschlussleitung; im übri-
gen mit der Beendigung der Maßnahme. 

 
 

§ 13 
Ersatzpflichtige 

 
(1) Ersatzpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Aufwand- bzw. Kostener-

satzbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erb-
baurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbau-berechtigte. 

 
(2) Mehrere Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte haften als Gesamtschuld-

ner. 
 
(3) Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame Anschlussleitung, so haften die 

Grundstückseigentümer bzw. die Erbbauberechtigten als Gesamtschuldner. 
 

 
 

§ 14 
Fälligkeit des Ersatzanspruchs 

 
Der Ersatzanspruch wird einen Monat nach Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides 
fällig. 
 

 
§ 15  

Auskunftspflichten 
 
(1) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderlichen 

Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterlagen zu überlassen. Sie haben zu dul-
den, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungs-
grundlagen festzustellen oder zu überprüfen. 

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu erlan-

gen, so kann die Gemeinde die für die Berechnung maßgebenden Merkmale unter 
Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen anerkannten 
Sachverständigen auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichtigen schätzen las-
sen. 

(3) Die vorstehenden Absätze gelten für den Kostenersatzpflichtigen entsprechend. 
 
 
 
 
 

 



§ 16 
Billigkeits- und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbesondere 
nicht beabsichtigte Härten, so können die Abwassergebühren und der Kostenersatz gestun-
det, ermäßigt, niedergeschlagen oder erlassen werden. 
 

 
§ 17 

Zwangsmittel 
 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen diese 
Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW. 
 
 
 

§ 18 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der Verwal-
tungsgerichtsordnung. 
 
 
 

§ 19 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2008 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensat-
zung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Elsdorf vom 08.12.1999 in der Fassung der 
Satzung über die siebte Änderung vom 22.04.2008 außer Kraft. 
 


